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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Stand Mai 2011

I. Geltungsbereich 
(1)  Die  vorliegenden  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  gelten  für  alle  Ge-
schäftsbeziehungen zwischen der ODB-Tec GmbH & Co. KG („ODB-Tec“) und 
dem Auftraggeber.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, auch wenn ODB-Tec ih-
rer Geltung im Einzelfall  nicht gesondert  widerspricht. Selbst wenn ODB-Tec in 
Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers ihre Leistun-
gen vorbehaltlos ausführt, liegt hierin kein Einverständnis mit der Geltung der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers.
(3) Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 

II. Vertragsschluss, Vertragsinhalt
(1) Alle Angebote von ODB-Tec sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen 
oder Aufträge des Auftraggebers kann  ODB-Tec innerhalb von 14 Tagen nach 
Zugang annehmen.
(2) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder 
durch Ausführung der Leistung durch ODB-Tec erfolgen.

III. Preise
(1) Die Preise von ODB-Tec sind netto und gelten ab Werk zzgl. der gesetzlichen 
Umsatzsteuer. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto Zölle und Gebühren, Ver-
sicherung und sonstige Versandkosten nicht ein. 
(2) Sofern der Auftraggeber nach Vertragsschluss Änderungen verlangt, werden 
dadurch bedingte Mehrkosten dem Auftraggeber gesondert in Rechnung gestellt. 

IV. Zahlung
(1) Die Zahlung ist mit Zugang der Rechnung beim Auftraggeber und Lieferung 
der Ware bzw. Abnahme der Leistung ohne jeden Abzug fällig.  Der Lieferung 
bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme 
ist; 
(2) Sofern im Einzelfall  eine Skontoregelung vereinbart  wurde,  bezieht  sich die  
Skontovereinbarung nicht auf Fracht, Porto, Zölle und Gebühren,  Versicherung 
oder sonstige Versandkosten. 
(3) Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festge-
stellten Forderung aufrechnen. Entsprechendes gilt für Leistungsverweigerungs- 
und Zurückbehaltungsrechte des Auftraggebers. 
(4) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass dem Zahlungsanspruch 
von ODB-Tec  durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet 
wird.  Eintritt  einer  wesentlichen  Vermögensverschlechterung,  Antrag auf  Eröff-
nung eines Insolvenzverfahren, etc.), so kann  ODB-Tec Vorauszahlung verlan-
gen. Ferner ist ODB-Tec in diesem Fall nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Die gesetzlichen Regelungen über die Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 
(5) ODB-Tec kann ihre Leistungen verweigern, wenn der Auftraggeber sich mit 
der Bezahlung von Lieferungen bzw. von ODB-Tec erbrachten Leistungen in Ver-
zug befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Bei Zahlungsver-
zug des Auftraggebers sind Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugs-
schadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

V. Lieferung, Gefahrübergang, Lieferfristen, Lieferverzug, Höhere Gewalt
(1) Die Lieferung der Ware bzw. Erbringung der Leistung erfolgen am Sitz von 
ODB-Tec, der auch Erfüllungsort ist. Auf Verlangen  und Kosten des Auftragge-
bers wird die Ware auch an einen anderen Bestimmungsort  versandt  (Versen-
dungskauf).
(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe der Ware auf den Auftraggeber über. Hat  
sich ODB-Tec zum Versand verpflichtet, so geht die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs bzw. der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Auftraggeber über,  
sobald die Sendung an die den Transport durchführende Person übergeben wor-
den ist. Soweit eine Abnahme der Leistung nach dem Gesetz vorgesehen ist, ist 
diese für den Gefahrübergang maßgeblich.
(3) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart und in der Regel bei Annahme der Be-
stellung durch ODB-Tec angegeben. 
(4) Der Eintritt des Lieferverzuges von ODB-Tec bestimmt sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Auftraggeber 
erforderlich.
(5) Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung und von ODB-Tec nicht zu ver -
tretende Betriebsstörungen – sowohl im Betrieb von ODB-Tec, als auch in dem 
eines Unterlieferanten – berechtigen ODB-Tec, die Lieferung um die Dauer der 
Behinderung  und  einer  angemessenen  Anlaufzeit  hinauszuschieben.  Ist  diese 
Behinderung,  die  dem Auftraggeber  unverzüglich  mitgeteilt  wird,  nicht  nur von 
kurzer  Dauer,  sind  beide  Vertragspartner  berechtigt,  den  Vertrag  unter  Aus-
schluss  jedweder  Ersatzansprüche ganz oder  teilweise zu kündigen,  wenn ein 
weiteres Festhalten am Vertrag auch unter Berücksichtigung der Interessen des 
jeweils anderen Vertragspartners nicht zugemutet werden kann. 

VI. Probenanlieferung und -aufbewahrung
Der Kunde trägt die Kosten und die Gefahr der Anlieferung von Proben, sofern 
nicht eine Abholung vereinbart wird. Die Abholung der Proben durch ODB-Tec er-
folgt auf Gefahr des Kunden. Bei Versand durch den Kunden muss das Untersu-
chungsmaterial  sachgemäß und unter Berücksichtigung etwaiger  von ODB-Tec 
erteilter Anweisungen verpackt sein. Der Kunde haftet für Schäden, die auf eine 
gefährliche Beschaffenheit des Probenmaterials zurückzuführen sind. Der Kunde 
ist verpflichtet, alle ihm bekannten Gefahren- und Handhabungshinweise bekannt 
zu geben. Falls im Auftrag nichts anderes vereinbart ist, werden Proben so lange 
gelagert, wie deren Beschaffenheit bei einer Aufbewahrung nach dem Stand der  
Technik  eine  Auswertung  zulässt,  jedoch  nicht  länger  als  bis  zum Ablauf  der 
nachfolgend genannten Fristen. Amtliche Gegenproben werden bis zum Ablauf 
der  amtlichen Versiegelung  längstens jedoch  zwölf  Monate nach Postausgang 
des Prüfberichts sachgerecht gelagert. Alle anderen Proben werden, soweit de-
ren Beschaffenheit dies zulässt, maximal drei  Monate aufbewahrt. Nach dieser 
Zeit werden Proben auf Kosten des Kunden vernichtet, dies gilt insbesondere für 

eine  besondere Entsorgung  aufgrund  gesetzlicher  Vorschriften.  Eine Rücksen-
dung von Proben erfolgt nur auf Anforderung und zu Lasten des Kunden. 

VII. Eigentumsvorbehalt, Schutzrechte und Arbeitsergebnisse
(1) Die gelieferte  Ware bleibt  bis zur vollständigen Bezahlung aller  zum Rech-
nungsdatum bestehenden Forderungen von ODB-Tec gegen den Auftraggeber 
Eigentum von ODB-Tec („Vorbehaltsware“). Zur Weiterveräußerung ist der Auf-
traggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber 
tritt  seine  Forderungen  aus der Weiterveräußerung hierdurch  an ODB-Tec ab. 
ODB-Tec nimmt die Abtretung hiermit an. Der Auftraggeber bleibt zur Einziehung  
der Forderung nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von ODB-Tec, die  
Forderung  selbst  einzuziehen,  bleibt  von  der  Einziehungsermächtigung  unbe-
rührt.  Spätestens  im Falle  des  Verzugs  ist  der  Auftraggeber  verpflichtet,  den 
Schuldner der abgetretenen Forderung zu nennen. 
(2) Bei der Be- oder Verarbeitung durch ODB-Tec und bei der Be- und Verarbei-
tung von im Eigentum von ODB-Tec stehenden Waren ist ODB-Tec als Hersteller  
gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Ei -
gentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder Verarbeitung beteiligt,  
ist  ODB-Tec auf einem Miteigentumsanteil  in Höhe des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigen-
tum.
(3) Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen ist, verbleiben alle während 
der Auftragsdurchführung entstehenden Schutzrechte und Arbeitsergebnisse bei 
ODB-Tec. Gleiches gilt für bereits bestehende Schutzrechte und Know-how. 

VIII. Mängelansprüche
Sofern  dem  Auftraggeber  für  die  Leistungen  von  ODB-Tec  Mängelansprüche 
nach dem Gesetz zustehen, gelten die nachstehenden Bestimmungen.
(1) Die Mängelansprüche des Auftraggebers für Sach- und/oder  Rechtsmängel 
verjähren grundsätzlich in zwölf Monaten ab Gefahrübergang (Ziff. V.(2).). Macht 
der Auftraggeber im Rahmen der Mängelhaftung Schadensersatzansprüche gel-
tend, finden jedoch die gesetzlichen Verjährungsfristen Anwendung. 
(2) Handelsübliche Abweichungen der gelieferten Ware im Ausfall, Gewicht, Maß-
haltigkeit und Farbe der Ware berechtigen nicht zu ihrer Beanstandung. 
(3) Schriftliche Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang 
der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die auch nach sorgfältiger Prüfung inner-
halb dieser Frist nicht zu finden sind, sind ODB-Tec unverzüglich nach ihrer Ent-
deckung schriftlich mitzuteilen. 
(4) Bei berechtigten fristgemäßen Beanstandungen ist ODB-Tec nach ihrer Wahl 
berechtigt und verpflichtet, den Mangel zu beseitigen oder eine neue Ware zu lie-
fern („Nacherfüllung“). Soweit die Nacherfüllung für den Auftraggeber unzumutbar 
ist oder die gewählte Nacherfüllung fehlschlägt oder von ODB-Tec nach § 439 
Abs. 3 BGB bzw. § 635 Abs. 3 BGB verweigert wird, kann der Auftraggeber –un-
beschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – nach seiner Wahl mindern oder 
vom Vertrag in Bezug auf die mangelhafte (Teil-)Lieferung zurücktreten. Bei ei-
nem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
(5) Für den Anspruch auf Schadensersatz gelten die Haftungsbeschränkungen 
gemäß Ziffer IX.

IX. Haftung
Für sämtliche Schäden, die von ODB-Tec, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren Erfül -
lungsgehilfen verursacht werden, haftet ODB-Tec nur nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen:

(1) Für vorsätzlich verursachte Schäden haftet ODB-Tec unbegrenzt. Gleiches gilt für Schä-
den, die von ODB-Tec, ihren gesetzlichen Vertretern oder ihren leitenden Angestellten grob 
fahrlässig verursacht werden. Ebenso haftet ODB-Tec unbegrenzt für die schuldhafte Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(2) Im Übrigen haftet ODB-Tec nur für die fahrlässige Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten (Kardinalpflichten) und/oder Schäden, die von ihren Erfüllungshil-
fen,  die nicht  zu den leitenden Angestellten zählen,  grob fahrlässig  verursacht  
werden. Die Haftung nach dieser Ziffer IX. (2) ist – vorbehaltlich der Regelungen 
in Ziffer IX. (1) – auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
Als Kardinalpflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemä-
ße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf. Es handelt sich somit um Pflich-
ten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.
(3) Eine weitergehende Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – ist ausge-
schlossen. Die Haftung von ODB-Tec nach dem Produkthaftungsgesetz oder an-
deren  zwingenden  gesetzlichen Vorschriften bleibt  von dieser  Regelung unbe-
rührt. Soweit die Haftung von ODB-Tec ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für die persönliche Haftung seiner angestellten Arbeitnehmer, Mitarbeiter, ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

X. Zulieferungen durch den Auftraggeber, Rechte Dritter
(1) Zulieferungen (auch Datenträger)  durch den Auftraggeber oder durch einen 
von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner  Prüfungspflicht  seitens OD-
B-Tec.
(2) Sofern ODB-Tec wegen einer Schutzrechtsverletzung, insbesondere Urheber-
rechtsverletzungen, von einem Dritten in Anspruch genommen wird, die auf einer  
schuldhaften Pflichtverletzung des Auftraggebers beruht,  wird der Auftraggeber 
ODB-Tec insoweit von allen Ansprüchen des Dritten freistellen. 

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand sind für alle sich aus dem Vertragsverhältni-
sergebenden Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel-  und Urkundenpro-
zesse ist Düsseldorf. ODB-Tec kann den Auftraggeber auch an dessen Gerichts-
stand verklagen.
(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen ODB-Tec und dem Auftraggeber findet 
deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung des Übereinkommens über Verträ-
ge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) ist ausgeschlossen.
(3)  Durch etwaige  Unwirksamkeit  einer  oder  mehrerer  Bestimmungen  wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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